
 

 

 

   

Die Betreuungszeit und die hieraus resultierende Gebührenfestsetzung gilt ab dem 01.05.2025 

  
 
 

Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah 
Schulstraße 28 
34305 Niedenstein 
Tel.: 05624/2221  
 
 

 

Betreuung von Kindern unter 3 Jahren  
Kostenbeitrag/Monat 

Kind 1 Kind 2 Jedes weitere Kind 

 Frühdienst 07:00 – 07:30 Uhr 20,50 € 16,40 € 12,30 € 

 Halbtagsplatz 07:30 – 12:30 Uhr 205,00 € 164,00 € 123,00 € 

 ¾-Tagesplatz 07:30 – 15:00 Uhr 307,00 € 245,60 € 184,20 € 

 Ganztags 07:30 – 16:30 Uhr 369,00 € 295,20 € 221,40 € 

 

Betreuung von Kindern über 3 Jahren 
Kostenbeitrag/Monat 

Kind 1 Kind 2 Jedes weitere Kind 

 Frühdienst 07:00 – 07:30 Uhr 13,80 € 11,04 8,28 € 

   Frühdienst* *für Halbtagsplatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Halbtagsplatz 07:30 – 12:30 Uhr 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ¾-Tagesplatz 07:30 – 15:00 Uhr 41,00 € 32,80 € 24,60 € 

 Ganztags 07:30 – 16:30 Uhr 83,00 € 66,40 € 49,80 € 
 

Mittagessen 4,33 € Pro Mahlzeit 

Monatliche Nebenkostenpauschale 3,00 € Pro Kind 
 
 

Zusätzliche Kostenbeiträge für verspätete Abholung nach der vereinbarten Betreuungszeit:  
o Je angefangene 15 Minuten innerhalb der Betriebszeiten 7,20 € 
o Je angefangene 15 Minuten außerhalb der Betriebszeiten 18,10 € 
o Der Wechsel zwischen den Betreuungszeiten ist frühestens nach zwei Monaten möglich.  

Der Wechsel ist spätestens 4 Wochen vor Beginn des Monats, zu dem die Änderungen wirksam  
werden soll, anzuzeigen. 

o Für die Eingewöhnung von Kindern wird im Monat der Aufnahme kein Kostenbeitrag erhoben. 

o Ü3 Betreuungsbeitrag ab dem Geburtsmonat. 

  
Auszug aus Gebührenordnung §4 – Ermäßigung der Kostenbeiträge 
Werden gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft, in der die Kinder gleichzeitig 
mit den Erziehungsberechtigten leben) in der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah Niedenstein betreut, werden 
für das zweite betreute Kind nur 80 % der nach §2 festgelegten Kostenbeiträge, für jedes weitere Kind wird 60 % 
Kostenbeitrag erhoben. 
  
Diese Kostenermäßigung (-befreiung) gilt für den jeweils niedrigeren zu zahlenden Kostenbeitrag, der sich für ein Kind 
einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft) nach §§ 2 ff ergibt. Der jeweils höchste Kostenbeitrag nach dieser 
Satzung ist einmal in voller Höhe zu zahlen. 

Gebühreninfo Kitabeiträge  

der Ev. Kindertagesstätte Arche Noah 

 

 
 


